
                                                                                                                                           
 

Anmeldung für die Lieferung von Häckselgut 
 
 
 
 
 
An die 
Gemeinde Hagen im Bremischen     Telefon 04746/87-65 
Fachbereich 3 – Planen, Bauen, Umwelt   Fax       04746/87-69 
Amtsplatz 3        E-Mail   stegmann@hagen-cux.de 

27628 Hagen im Bremischen 
 
 
 
Die Gemeinde Hagen im Bremischen verkauft das bei Ausästungs- und Baumfällarbeiten 
anfallende Häckselgut an die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Hagen im 
Bremischen. Das Häckselgut wird zu einem Preis von  
 
    Häckselgut pro Anhänger incl. Anlieferung von 90,00 € (ca. 4 m³),  
    Häckselgut incl. Anlieferung ab 3 Wagen von 80,00 € (ca. 4 m³),  
    Häckselgut bei Selbstabholung von 70,00 € (ca. 4 m³),  
    Häckselgut bei Selbstabholung ab 3 Wagen von 60,00 € (ca. 4 m³)  
 
verkauft. Das Häckselgut wird vom Bauhof ausgeliefert oder selbstständig abgeholt. Eine 
Neuanmeldung ist erst nach erfolgter Häckselgutlieferung möglich. 
 
Ich / wir möchte(n) mich / uns auf die Häckselgutliste der Gemeinde Hagen im Bremischen 
setzen lassen und habe(n) meine/unsere Wahl oben entsprechend angekreuzt. 
 
Name, Vorname: _________________________________________________________ 
(der Grundstückseigentümerin/des Grundstückseigentümers/der Grundstückseigentümer) 

 
Straße und Hausnummer: _________________________________________________ 
 
Ortschaft: _______________________________________________________________ 
 
Telefon-Nr.: _____________________________________________________________ 
 
sonstiges: ______________________________________________________________ 
 
Ich/Wir bin/sind bevollmächtigt diesen Antrag zu stellen. 
 

Mir/Uns ist bekannt, dass  
- das Grundstück zum Abladen des Häckselguts durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Hagen im 

Bremischen betreten oder befahren wird.  
- Die Gemeinde Hagen im Bremischen keine Haftung für Schäden übernimmt, die durch die Anlieferung und/oder das 

Abladen des Holzes auf dem Grundstück entstehen.  
- Nach erfolgter Auslieferung des Holzes eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 90,00/80,00/70,00/60,00 Euro (je nach 

Wahl) erhoben wird. Dieser Betrag ist nach Rechnungslegung an die Gemeinde Hagen im Bremischen zu entrichten.  
 

Die vorstehend aufgeführten Bedingungen werden als rechtsverbindlich mit meiner/unserer Unterschrift/en anerkannt. Ihre 
Erfüllung wird ausdrücklich zugesagt. 

 
______________________     _______________________________________________ 
                         Datum, Ort            (Unterschrift der/des Antragsteller/in/s bzw. seines/ihrer Bevollmächtigten) Firmenstempel 

 
 
Erledigungsvermerk:     Eintrag Häckselgutliste erfolgt      Gebühr ……………….€ 
        Eintrag Holzliste nicht erfolgt            abgerechnet ………..(NZ) 


